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Die folgende Darstellung gibt einen kurzen Überblick über die Grundlagen 

des Tierschutzrechts. Darüber hinaus werden einzelne Regelungsberei-

che etwas näher betrachtet. Dazu gehören die Vorschriften zur Tierhal-

tung, insbesondere zur Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere, zu den 

Tiertransporten sowie zum Töten von Tieren. Dabei handelt es sich um 

diejenigen Bereiche, die von besonderem Interesse für die in der Agrar-

wirtschaft tätigen Personen sein dürften. Nicht behandelt wird dagegen 

u. a. das Tierversuchsrecht. Zwar handelt es sich dabei an sich um einen 

sehr bedeutsamen Bereich des Tierschutzrechts, ihm dürfte jedoch wenig 

praktische Relevanz für die Agrarwirtschaft und den in diesem Bereich 

tätigen Juristen zukommen. 

Sie sollten nach Durcharbeitung des Abschnittes folgende Fragen beant-

worten können: 

− Was sind Gegenstand und Zielrichtung tierschutzrechtlicher Regelun-

gen? 

− Welches sind die wichtigsten Rechtsquellen des Tierschutzrechts? 

− Welche Grundsätze liegen dem Tierschutzrecht zugrunde? 
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− Welche Aufgaben und Befugnisse haben die Behörden bei der Über-

wachung und Durchsetzung des Tierschutzrechts? 

− Welche grundsätzlichen tierschutzrechtlichen Bestimmungen sind bei 

der Tierhaltung, bei Tiertransporten und beim Töten von Tieren zu be-

achten? 

Lorz, Albert/Metzger, Ernst, Tierschutzgesetz, Kommentar, 7. Auflage, 

München 2019 (im Folgenden: Lorz/Metzger, TierSchG) 

Für Recherchen zu Rechtstexten und Materialien im Bereich des EU-

Rechts bietet sich das EUR-lex-Portal (www.eurlex.europa.eu) an. Bun-

desrechtliche Vorschriften sind unter www.gesetze-im-internet.de online 

abrufbar. 

Die zitierten Rechtsvorschriften geben den Stand von Dezember 2024 

wieder. 

Der Tierschutz ist eines der im GG verankerten sogenannten Staatsziele. 

So heißt es in Art. 20a GG: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzge-

bung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 

Gewalt und die Rechtsprechung [Hervorhebung nicht im Original]“. 
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Der Zusatz „und die Tiere“ ist durch Gesetz vom 26. Juli 20021 eingefügt 

worden. In der amtlichen Begründung zum Entwurf dieses Gesetzes heißt 

es: „Die Aufnahme eines Staatszieles Tierschutz trägt dem Gebot eines 

sittlich verantworteten Umgangs des Menschen mit dem Tier Rechnung. 

Die Leidens- und Empfindungsfähigkeit insbesondere von höher entwi-

ckelten Tieren erfordert ein ethisches Mindestmaß für das menschliche 

Verhalten. Daraus folgt die Verpflichtung, Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit 

zu achten und ihnen vermeidbare Leiden zu ersparen. (…) Sie umfasst 

drei Elemente, nämlich: den Schutz der Tiere vor nicht artgemäßer Hal-

tung, vermeidbaren Leiden sowie der Zerstörung ihrer Lebensräume.“2 

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte die Verankerung des Tierschut-

zes in der Verfassung den bereits einfachgesetzlich, insbesondere im 

Tierschutzgesetz3 normierten Tierschutz stärken und die Wirksamkeit tier-

schützender Bestimmungen sicherstellen.4 

Das Staatsziel „Tierschutz“ gibt dem Gesetz- und Verordnungsgeber auf, 

durch den Erlass von Rechtsvorschriften die Belange und den Schutz der 

Tiere im Ausgleich mit anderen berechtigten Interessen zu verwirklichen.5 

Dabei kommt ihm ein weiter Gestaltungsspielraum dahingehend zu, auf 

welche Weise dies realisiert werden soll.6 

Der Verfassungsrang des Tierschutzes ist insbesondere dann von Bedeu-

tung, wenn es um gesetzgeberische Entscheidungen zur Regelung be-

stimmter Sachverhalte geht, bei denen eine konfliktäre Situation zwischen 

tierschutzrechtlichen Belangen auf der einen und grundrechtsrelevanten 

bzw. anderweitig verfassungsrechtlich geschützten Rechten und Interes-

sen auf der anderen Seite besteht. Auch in den Fällen, in denen dem Tier-

schutz schrankenlos gewährte Grundrechte wie z. B. (bei Tierversuchen) 

die Forschungsfreiheit gegenüberstehen, muss der Tierschutz nicht völlig 

zurücktreten, sondern die widerstreitenden Verfassungsgüter sind im 

Wege einer Abwägung zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen.7 

1 BGBl. I S. 2862. 
2 BT-Drs. 14/8860, S. 3. 
3 Dazu sogleich Abschnitt A.I.2. Einfaches Bundesrecht. 
4 BT-Drs. 14/8860, S. 3. 
5 Lorz/Metzger, TierSchG, Art. 20a GG, Rn. 12. 
6 Lorz/Metzger, a. a. O. 
7 Vergleiche Lorz/Metzger, TierSchG, Einführung, Rn. 80 ff. 
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Im Zentrum des nationalen Tierschutzrechts stehen die bundesrechtli-

chen Vorschriften des Tierschutzgesetzes8 (TierSchG), das zahlreiche 

grundlegende Regelungen sowie Ermächtigungen zum Erlass detaillier-

terer Bestimmungen durch Rechtsverordnungen enthält. 

Zweck des Tierschutzgesetzes ist es „aus der Verantwortung des Men-

schen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu 

schützen“, § 1 S. 1 TierSchG. 

Eine dem Tierschutz zugrunde liegende, wesentliche „Generalklausel“9 ist 

das Verbot des § 1 S. 2 TierSchG. Danach darf niemand einem Tier ohne 

vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. „Vernünf-

tig“ ist ein Grund, wenn er als triftig, einsichtig und von einem schutzwür-

digen Interesse getragen anzuerkennen ist und unter den konkreten Um-

ständen schwerer wiegt als das Interesse des Tiers an seiner Unversehrt-

heit und an seinem Wohlbefinden.10 

Die sonstigen Vorschriften des TierSchG einschließlich des auf das 

TierSchG gestützten Verordnungsrechts können als Konkretisierungen 

bzw. Ausgestaltung dieses Grundsatzes für einzelne Sachverhalte wie 

etwa die Haltung von Tieren oder die Verwertung von Tieren zur Lebens-

mittelgewinnung angesehen werden. Ist nach diesen spezifischen Vor-

schriften das Töten von Tieren oder die Beeinträchtigung der Unversehrt-

heit und des Wohlbefindens eines Tieres erlaubt, so wird die Generalklau-

sel in Bezug auf die durch die Vorschrift geregelten Aspekte verdrängt. 

Auf der Grundlage von Verordnungsermächtigungen des TierSchG hat 

das für den Tierschutz zuständige Bundesministerium – derzeit das Bun-

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) – Vorschriften 

zur Regelung einzelner Sachbereiche im Verordnungswege erlassen. 

Dazu gehören beispielsweise die Vorschriften der „Verordnung zum 

Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung“11 

8 In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), 

das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 20 des Gesetzes vom 20.12.2022 (BGBl. I 

S. 2752) geändert worden ist. 
9  Vergleiche Lorz/Metzger, TierSchG, § 1, Rn. 16. 
10 Lorz/Metzger, TierSchG, § 1, Rn. 61. 
11 Tierschutz-Schlachtverordnung vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2982). Näheres 

unten Abschnitt. Vorschriften der TierSchlV. 
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(TierSchlV) oder der „Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutz-

tiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei 

ihrer Haltung“12 (TierSchNutztV). Konkretisierende Regelungen auf Bun-

desebene, die von den zuständigen Behörden bei der Durchführung des 

TierSchG zu beachten sind, enthält darüber hinaus die „Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes“13 (AVV-

TierSchG). 

Beim Erlass von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften nach dem TierSchG durch das Bundesministerium ist § 16b 

TierSchG zu beachten. Danach beruft das Bundesministerium eine Tier-

schutzkommission „zu seiner Unterstützung“, die vor dem Erlass von 

Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften „anzuhö-

ren“ ist. Das Ministerium ist allerdings nicht an das Votum der Tierschutz-

kommission gebunden. Eine Nichtanhörung kann jedoch Folgen haben, 

wie das Normenkontrollverfahren im Falle der Tierschutz-Nutztierhal-

tungs-Verordnung Kapitel Hühner gezeigt hat. Näheres über die Zusam-

mensetzung und die Aufgaben der Tierschutzkommission sind in der „Ver-

ordnung über die Tierschutzkommission“ beim Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft zu finden. 

Der Tierschutz gehört gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG zu den Materien 

der konkurrierenden Gesetzgebung, d. h. die Länder haben in diesem Be-

reich die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von 

seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht Gebrauch gemacht hat, Art. 72 

Abs. 1 GG. Da der Bund durch den Erlass des TierSchG einschließlich 

der dort vorgesehenen Verordnungsermächtigungen von seiner Gesetz-

gebungszuständigkeit nahezu umfassend Gebrauch gemacht hat, bleibt 

für eine eigenständige Gesetzgebung der Länder im Tierschutzbereich 

(so gut wie) kein Raum. Allerdings können zumindest über den Erlassweg 

auf Landesebene Regelungen im Bereich des Tierschutzrechts getroffen 

werden.  

12 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22.08.2006 (BGBl. I S. 2043), zuletzt geändert am 29.01.2021, Siehe 

dazu unten Abschnitt C.I.2. Nutztierhaltung. 
13 Vom 09.02.2000 (BAnz. Nr. 36a vom 22.02.2000). 
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Nach § 15 Abs. 1 TierSchG obliegt die Durchführung des TierSchG ein-

schließlich der aufgrund des TierSchG erlassenen Rechtsverordnungen 

den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Die Länder haben dement-

sprechend jeweils landesrechtliche Zuständigkeitsregelungen erlassen.14 

In der überwiegenden Zahl der Bundesländer sind danach grundsätzlich 

die Kreise und kreisfreien Städte für den Vollzug der tierschutzrechtlichen 

Vorschriften zuständig. 

Im europäischen Primärrecht findet sich eine Regelung in Artikel 13 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der EU, wonach Tiere als „fühlende We-

sen“ anerkannt werden.15 

Wesentliche Bestimmungen des derzeit geltenden EU-Tierschutzrechts 

sind jedoch in Form von Verordnungen und Richtlinien erlassen worden. 

Dazu gehören insbesondere 

− die Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 

2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung, 16 

− die „Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz 

landwirtschaftlicher Nutztiere“,17 ergänzt durch spezifische Richtlinien 

zum Schutz bestimmter Nutztierarten18 und 

14 Siehe beispielhaft die nordrhein-westfälische „Verordnung über Zuständigkei-

ten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts“ vom 03.02.2015 (GV NRW 2015, 

212), zuletzt geändert am 05.03.2024, die bayerische Gesundheitlicher Ver-

braucherschutz-Verordnung vom 01.08.2017 (GVBl. 402), zuletzt geändert am 

28.07.2022 oder die brandenburgische „Verordnung über die zuständigen Be-

hörden nach dem Tierschutzgesetz“ vom 30.11.2007 (GVBl. II, 495), zuletzt 

geändert am 21.11.2023. 
15  Art. 13 AEUV: „Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in 

den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, 

technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitglied-

staaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen 

in vollem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbeson-

dere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale 

Erbe.“ 
16 ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1. 
17 ABl. L 221 vom 08.08.1998, S. 23. 
18 Näheres dazu siehe unten Abschnitt C.I.2. Nutztierhaltung. 
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− die „Richtlinie 2008/120/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über 

Mindestanforderungen über den Schutz von Schweinen“.19 

Richtlinienbestimmungen bedürfen der Umsetzung in das nationale Recht 

der EU-Mitgliedstaaten, um unmittelbare Geltung zu erlangen. Diese Um-

setzung ist im Fall der Richtlinien im Bereich des Tierschutzes zum Teil 

unmittelbar im TierSchG erfolgt (z. B. die Umsetzung der Richtlinie 

2010/63/EU des EP und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche 

Zwecke verwendeten Tiere), zum Teil aber auch durch den Erlass von auf 

das TierSchG gestützten Rechtsverordnungen (z. B. Umsetzung der 

Richtlinie 1999/74/EG durch die TierschNutztV). Die folgende Darstellung 

beschränkt sich diesbezüglich auf die unmittelbar geltenden Bestimmun-

gen des nationalen Rechts. 

Das tierschutzrechtliche Transportrecht ist dagegen im Wesentlichen 

durch unmittelbar geltendes EU-Recht geregelt, nämlich durch die Best-

immungen der „Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezem-

ber 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusam-

menhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 

64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97“20. 

Obwohl die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 unmittelbar in den Mitgliedstaa-

ten gilt, hat Deutschland zusätzlich eine nationale Verordnung erlassen.21 

Im Rahmen der „Farm to Fork“-Strategie (F2F) aus Mai 2020 hat sich die 

EU-Kommission verpflichtet, zuvor benannte Themenbereiche zu überar-

beiten. Ziel der Überarbeitung ist es, ein höheres Tierschutzniveau zu ge-

währleisten. So sollen u.a. auch die Tiertransportregeln novelliert werden, 

wodurch die Transportzeiten verkürzt und das Platzangebot erhöht wer-

den soll22. 

19 ABl. L 47 vom 18.02.2009, S. 5. 
20  ABl. L 3 vom 05.01.2005, S. 1. 
21 Tierschutztransportverordnung vom 11.02.2009, zuletzt geändert am 

25.11.2021. 
22  Siehe unten Abschnitt C.II.7. Reform der Transportregeln. 
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Gegenstand dieses Abschnitts ist ein Überblick über die im TierSchG ge-

regelten, spezifisch tierschutzrechtlichen Überwachungsvorschriften. 

Für die Aufgaben und Befugnisse der Überwachungsbehörden sind dar-

über hinaus subsidiär auch die allgemeinen ordnungsrechtlichen, verwal-

tungsverfahrensrechtlichen und verwaltungsvollstreckungsrechtlichen 

Bestimmungen des jeweiligen Landesrechts zu beachten. Die Bestim-

mungen der „Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebensmittel- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tier-

schutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel“23 sind dagegen als 

unmittelbar geltendes EU-Recht vorrangig anwendbar, soweit es um die 

behördliche Überwachung der Einhaltung des unmittelbar geltenden oder 

in nationales Recht umgesetzten EU-Tierschutzrechts geht. Die in der 

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 enthaltenen spezifischen Vorschriften zu den 

behördlichen Kontrollen und Maßnahmen in Bezug auf die Einhaltung des 

tierschutzrechtlichen Transportrechts im Geltungsbereich der Verordnung 

werden im Zusammenhang mit den zu kontrollierenden Transportvor-

schriften dargestellt.24 

Die Durchführung und damit auch die Überwachung der Einhaltung des 

Tierschutzrechts wird gemäß § 15 TierSchG von den nach Landesrecht 

zuständigen Behörden durchgeführt. Wer im Einzelfall zuständige Be-

hörde ist, ergibt sich aus den jeweiligen Zuständigkeitsgesetzen oder  

-verordnungen der Länder.25 

23 ABl. L 95 vom 07.04.2017, S. 1. 
24 Siehe unten Abschnitt C.II.6. Behördliche Kontrollen und Maßnahmen. 
25 Siehe oben Abschnitt A.I.3. Landesrecht. 
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Natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personen-

vereinigungen haben der zuständigen Behörde auf Verlangen die Aus-

künfte zu erteilen, die zur Durchführung des behördlichen Überwachungs-

auftrags erforderlich sind, § 16 Abs. 2 TierSchG. Auskunftspflichtig sind 

insbesondere alle potenziellen Adressaten tierschutzrechtlicher Anord-

nungen.26 Allerdings kann der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft auf 

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der 

in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO bezeichneten Angehörigen der Gefahr 

strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 TierSchG sind Personen, die von der zuständi-

gen Behörde beauftragt sind, befugt, 

− Grundstücke, Geschäftsräume, Wirtschaftsgebäude und Transport-

mittel des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- oder Be-

triebszeit zu betreten, 

− zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung die oben genannten Räume auch außerhalb der Geschäfts- 

oder Betriebszeit und Wohnräume des Auskunftspflichtigen zu betre-

ten, 

− geschäftliche Unterlagen einzusehen, 

− Tiere zu untersuchen und Proben, insbesondere Blut-, Harn-, Kot- 

und Futterproben, zu entnehmen und 

− Verhaltensbeobachtungen an Tieren, auch mittels Bild- oder Tonauf-

zeichnungen, durchzuführen. 

Der Auskunftspflichtige hat die mit der Überwachung beauftragten Perso-

nen zu unterstützen, ihnen auf Verlangen insbesondere 

− die Grundstücke, Räume, Einrichtungen und Transportmittel zu be-

zeichnen, 

− Räume, Behältnisse und Transportmittel zu öffnen, 

− bei der Besichtigung und Untersuchung der einzelnen Tiere Hilfestel-

lung zu leisten, 

26 Vergleiche Lorz/Metzger, TierSchG, § 16, Rn. 16. 
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− die Tiere aus den Transportmitteln zu entladen und 

− die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. 

Nach der „Generalklausel“ des § 16a Abs. 1 S. 1 TierSchG trifft die zu-

ständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur 

Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Durch die Be-

schränkung auf die „notwendigen“ Anordnungen wird dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen, d. h. die Anordnungen müssen 

zur Beseitigung oder Verhütung von Verstößen im Einzelfall geeignet und 

erforderlich („mildestes Mittel“) sein, und der mit einer Anordnung ver-

folgte Zweck muss in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der An-

ordnung verbundenen Folgen für den Betroffenen stehen.27 Ob und wel-

che Anordnungen im jeweiligen Einzelfall getroffen werden, entscheidet 

die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen.28 

§ 16a Abs. 1 S. 2 TierSchG nennt beispielhaft einzelne Anordnungen, die 

die Behörde „insbesondere“ treffen kann. So kann sie u. a. 

− die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG erforderlichen 

Maßnahmen anordnen, d. h. den Einzelnen verpflichten, bestimmte 

tierschutzgerechte Haltungsbedingungen herzustellen, 

− aufgrund mangelhafter Haltungsbedingungen vernachlässigte oder 

verhaltensgestörte Tiere unter bestimmten Voraussetzungen dem 

Halter fortnehmen oder 

− in bestimmten Fällen Tierhaltern das Halten oder Betreuen von Tieren 

einer bestimmten oder jeder Art untersagen. 

27 Vergleiche Lorz/Metzger, TierSchG, § 16a, Rn. 8. 
28 Vergleiche Lorz/Metzger, TierSchG, § 16a, Rn. 9. 
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